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existenz von Staaten, unabhängig 
von ihrer Gesellschaftsordnung, im 
Ringen dieser Kräfte gegen die im
perialistische Unterdrückung und 
Ausbeutung der Völker, gegen Ko
lonialismus, Neokolonialismus, 
Rassismus und Faschismus. Seine 
Prinzipien und Normen sind das 
Ergebnis von Vereinbarungen (ver
traglichen oder gewohnheitsrechtli
chen) zwischen Staaten (bzw. in
ternationalen zwischenstaatlichen 
Organisationen), an denen neben 
sozialistischen u, a. friedliebenden 
Staaten auch imperialistische 
Mächte mitwirken. Denn der Impe
rialismus sieht sich im nationalen 
und internationalen Rahmen ge
zwungen, dem zu seinen Ungun
sten veränderten —» internationalen 
Kräfteverhältnis in bestimmtem Um
fang Rechnung zu tragen und sich 
in seiner politischen Strategie und 
Taktik den neuen Bedingungen an
zupassen, ohne dabei seine aggres
siven und expansionistischen Ziele 
aufzugeben. Das demokratische V. 
der Gegenwart trifft keine Ent
scheidung für oder gegen Sozialis
mus oder Kapitalismus. Es verur
teilt zwar einerseits bereits eindeu
tig die imperialistische Aggres
sions-, Unterdrückungs- und Aus
beutungspolitik als völkerrechts
widrig, ist aber andererseits noch 
nicht ausschließlich durch die anti
imperialistischen Kräfte bestimmt. 
Seine Prinzipien und Normen sind 
vielmehr das Ergebnis von Verein
barungen zwischen Staaten, unab
hängig von ihrer Gesellschaftsord
nung, die dem erreichten Stand der 
internationalen Klassenauseinan
dersetzung zwischen Sozialismus 
und Imperialismus entsprechen. 
Sie widerspiegeln den Grad, in 
dem die antiimperialistischen 
Kräfte die imperialistischen Staaten 
zwingen können, völkerrechtlichen 
Regelungen zuzustimmen, die dar
auf gerichtet sind, den Frieden zu 
sichern, die friedliche Koexistenz 
zu verwirklichen, die Achtung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völ

ker, der Gleichberechtigung, der 
Souveränität und der territorialen 
Integrität aller Staaten zu gewähr
leisten und die friedliche, gleichbe
rechtigte Zusammenarbeit der Völ
ker und Staaten zum gegenseitigen 
Nutzen zu fördern. Die gesell
schaftliche Basis des demokrati
schen V. der Gegenwart stellen un
terschiedliche, nämlich sowohl so
zialistische als auch kapitalistische 
Produktionsverhältnisse dar, mit 
denen das demokratische V. mittel
bar, d. h. über die Politik und die 
durch sie gestalteten internationa
len Beziehungen von Staaten ver
bunden ist (»abgeleitete Produk
tionsverhältnisse«, Marx). Sein In
halt wird deshalb am treffendsten 
als allgemeindemokratisch charak
terisiert. Den wichtigsten Bestand
teil des demokratischen V. der Ge
genwart bilden seine zwingenden 
Grundprinzipien. Diese sind auf 
der Grundlage ihrer Normierung 
in der Charta der Vereinten Natio
nen, die das Grunddokument des 
demokratischen V. der Gegenwart 
darstellt, von der XXV. Vollver
sammlung der Vereinten Nationen 
in der von ihr am 24. 10. 1970 ein
stimmig angenommenen »Deklara
tion über die Prinzipien des Völ
kerrechts betreffend die freund
schaftlichen Beziehungen und die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten in Übereinstimmung mit 
der Charta der Vereinten Natio
nen« feierlich bekräftigt, erläutert 
und präzisiert worden. Die Grund
prinzipien des demokratischen V. 
sind: das Prinzip, daß sich die Staa
ten in ihren internationalen Bezie
hungen der Androhung oder der 
Anwendung von Gewalt, die gegen 
die territoriale Integrität oder die 
politische Unabhängigkeit irgend
eines Staates gerichtet oder in 
irgendeiner anderen Weise mit den 
Zielen der Vereinten Nationen un
vereinbar ist, enthalten (—* Gewalt
verbot)-, das Prinzip, daß die Staaten 
ihre internationalen Streitigkeiten 
mit friedlichen Mitteln auf solche


